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Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Hentern; Fl urbereinigungsplan/Zu-
sammenlegungsplan, Nachträge, Spruchstelle/OVG 
Änderung des Flurbereinigungsplanes durch den Nachtrag IV 
 
 
 
Sehr geehrte/r ….,  
 
in dem beigefügten Auszug sind Änderungen enthalten, die 

• im Rechtsbehelfsverfahren von der Spruchstelle für Flurbereinigung 
angeordnet und nur noch nachrichtlich im Flurbereinigungsplan gewahrt 
worden sind, 

• der Erledigung von Anträgen dienen, 

• der Berichtigung offenbarer Unrichtigkeiten im Flurbereinigungsplan dienen und  

• durch die Übernahme von Veränderungsmitteilungen des Grundbuchamtes er-
forderlich wurden. 

 
Ein Anhörungstermin gemäß § 60 in Verbindung mit § 59 Abs. 2 des Flurbereini-
gungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.03.1976 (BGBl. 
I Seite 546), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I 
Seite 2794), entfällt, weil durch diese Änderungen kein Widerspruchsrecht begründet 
wird. 

Sofern Ihnen Grundstücke neu zugeteilt wurden, gehen Besitz, Verwaltung und Nut-
zung sofort auf Sie über.  
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Die im Nachtrag IV festgesetzten zu zahlenden bzw. zu erhaltenden Geldausgleiche 
werden fällig einen Monat nach schriftlicher Mitteilung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
Gez. Simon Liefgen 
 
Anlage 
Auszug aus dem durch den Nachtrag IV geänderten Flurbereinigungsplan Hentern 
 


